
  

  

Teilnahmebedingungen für den Koffermarkt im Waschhaus 
Margrethenhof, Ballwil 

 Anmeldungen: via Webformular, Mail oder Anmeldeformular an E-Mail: 

info@fg-ballwil.ch 

 

 

Anmeldeschluss zum Koffermarkt ist der 25. Februar 2024 

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl, wird ein Auswahlverfahren vom 

Veranstalter gemacht und bis spätestens am 26. Februar 2024 über die 

Teilnahme oder Nichtteilnahme informiert. 

 Bei einer Zusage müssen die Markgebühren bis am 4. März 2024 einbezahlt 

werden. Ansonsten kann der Marktstand weitergegeben werden. 

Produkte: 

 Es dürfen nur selbst – und handgefertigte Produkte von guter Qualität verkauft 

werden. 

 

 

Lebensmittel müssen verpackt und deklariert sein. 

Nicht verkauft werden dürfen: Waffen jeder Art, lebende Tiere, Pornografie- und 

Gewaltdarstellungen, Rassistische Veröffentlichungen und Embleme, 

Liquidationsposten, Dienstleistungen 

Marktstand: 

 

 

Tischgrössen: ganzer Tisch 1,50 cm x 80 cm 

Es muss ein weisses oder farbiges bodenlanges Tischtuch zur Abdeckung des 

Tisches mitgebracht werden. 

 

 

 

Der Marktstand ist mit deinem Namen angeschrieben. 

Stauraum für Produkte ist unter dem Tisch vorhanden. 

Es wird aus dem Koffer (1 Koffer pro Aussteller) verkauft bzw. auf der zur 

Verfügung stehenden Tischoberfläche. Der Zugang zu allen Ständen muss frei 

sein. 

 Es darf auch ein Tisch geteilt werden. 



 
 
    

Marktstandgebühren: 

 

 

Die Standgebühren betragen Fr. 30.00 ganzer Tisch. (bis 4. März 24 einzahlen) 

Mit der Anmeldung und der Bezahlung der Standgebühr werden die 

Teilnahmebedingung (AGB) automatisch akzeptiert. 

Ablauf: 

 

 

 

Die Öffnungszeiten des Koffermarktes sind von 10.00 - 15.00 Uhr. 

Der Aufbau erfolgt ab 09.00 Uhr. 

Du bist verpflichtet, den Marktstand von 10.00 -15.00 Uhr besetzt zu halten. 

Marktstände dürfen nicht für längere Zeit ohne Aufsicht gelassen werden. 

Der Abbau erfolgt ab 15.00 Uhr. Du verlässt deinen Platz so, wie du ihn 

vorgefunden hast. Wir übernehmen keine Abfallentsorgung. 

Für die Bewachung ausgestellter Produkte, sowie Kasse ist der Aussteller selbst 

verantwortlich. Die Veranstalter lehnen jede Haftung ab. 

Brennende Kerzen sind verboten. 

 

 

 

 Eine kleine Festwirtschaft mit Suppe, Getränken, Kuchen und Kaffee wird 

angeboten. 

Parkplätze: 

 Für das Ausladen und Einladen der Ware stehen vor dem Waschhaus Parkplätze 

zur Verfügung, danach muss das Auto umgestellt werden, z.B: Volgparkplatz 

Absage / Nichterscheinen: 

Bei Nichterscheinen wird die Marktgebühr nicht zurückerstattet. 

Rechtliches / Versicherung / Haftung: 

 

 

 

Der erzielte Erlös gehört vollumfänglich dem Aussteller. Steuerliche Abrechnung 

ist Sache der Aussteller. 

Für Personen – und sonstige Schäden, die durch den Aussteller, seiner Waren, 

Standzubehör, Personal am Stand verursacht werden, haftet der Aussteller. 



  

 

 

 

Der Veranstalter übernimmt keine Verkaufsgarantie. 

Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. 

Kommunikation: 

 

 

Der Termin zur Veranstaltung «Koffermarkt» wird durch die 

Frauengemeinschaft Ballwil auf verschiedenen Werbekanälen publiziert. 

Die Frauengemeinschaft Ballwil erlaubt sich Fotos für weitere Werbezwecke zu 

verwenden. 

Fragen zum Koffermarkt:  

 

edith@fg-ballwil.ch 


